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Traktandum 5 
 
 
Festlegung der Entschädigungen der Mitglieder des Gemeinderates für die 
Amtsperiode 2022/2025 
 
 
Gemäss § 20 Abs. 2 lit. e) des Gesetzes über die Einwohnergemeinden (Gemeinde-
gesetz) vom 19. Dezember 1978 bestimmt die Einwohnergemeindeversammlung 
über die Festlegung der Entschädigungen der Mitglieder des Gemeinderates. Der für 
die Amtsperiode 2018/2021 gefasste Einwohnergemeindeversammlungsbeschluss 
vom 19. Juni 2017 läuft Ende 2021 aus und muss für die Amtsperiode 2022/2025 
neu genehmigt werden. 
 
Die Gesamterneuerungswahlen für die Amtsperiode 2022/2025 sind auf den 
26. September 2021 festgelegt, ein allfälliger zweiter Wahlgang ist am 28. Novem-
ber 2021 vorgesehen. 
 
Die jährliche Pauschalentschädigung der laufenden Amtsperiode sieht wie folgt aus: 
 
Gemeindeammann (100 %) CHF 188‘870 

Vizeammann CHF 28‘280 

Gemeinderäte je CHF 24‘240 
 
In Bezug auf die Besoldung gilt § 22 des Personalreglements sowie Anhang 2 der 
Verordnung zum Personalreglement der Gemeinde Neuenhof vom 1. Januar 2004. 
Alle Mitglieder des Gemeinderates erhalten bei einer generellen Gehaltserhöhung 
die gleiche prozentuale Anpassung, wie sie dem Personal gewährt wird (letztmals 
2011). Mit Ausnahme möglicher genereller Lohnveränderungen gelten die Entschä-
digungen der Mitglieder des Gemeinderates bis zum Ende der Amtsperiode 
2022/2025 und erfahren grundsätzlich keine Veränderungen. 
 
Bei der Festlegung der neuen Entschädigungen für die Mitglieder des Gemeindera-
tes für die Amtsperiode 2022/2025 gilt es folgende Punkte zu berücksichtigen: 
 
Gemeindeammann 
 

Der Gemeinderat hat in der Frage eines Vollamtes/Teilamtes des Gemeindeamman-
nes bereits früher ausdrücklich festgehalten, dass ein 80 %-Pensum einem 100 %-
Pensum gleichzustellen sei. Festgelegt wurde in den vergangenen Amtsperioden das 
Salär des Gemeindeammanns auf Basis des 100 %-Pensums. Über eine allfällige 
Reduktion des Pensums bis max. 80 % entscheidet der Gemeinderat jeweils in eige-
ner Kompetenz. Unter 80 % hätte einen Antrag an die Einwohnergemeindeversamm-
lung zu erfolgen. 

Die letzten zwei Gemeindeammänner in den vergangenen Jahren übten die Tätigkeit 
jeweils mit einem 80 %-Pensum aus. Auch der aktuelle Gemeindeammann (Martin 
Uebelhart) übt die Tätigkeit seit 1. Januar 2021 wiederum in einem 80 %-Pensum 
aus. Die Lohnbezüge belaufen sich dementsprechend jeweils auf 80 % der 100 % 
Entschädigung. 
 
Es stellt sich immer wieder die Frage, ob dem Souverän anstelle des 100 %-
Pensums nicht 80 Stellenprozente des Gemeindeammanns beantragt werden sollte. 
Diese Frage ist berechtigt und wurde in der Vergangenheit immer wieder aus der 
Bevölkerung und von den Medien aufgegriffen. Mit der aktuellen Regelung kann sich 
der Gemeinderat bei höherer Arbeitsauslastung des Gemeindeammanns einen ge-
wissen Handlungsspielraum und eine notwendige Flexibilität ausbedingen, um nicht 
jedes Mal einen neuen Entscheid an der Einwohnergemeindeversammlung einholen 
zu müssen. 
 
Diese bisherige Handhabung soll weitergeführt werden. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vizeammann 
 

Für den nebenamtlichen Vizeammann wird wie bis anhin eine höhere Entschädigung 
als für die Gemeinderäte ausgerichtet.  
 
Diese bisherige Handhabung soll weitergeführt werden. 
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Gemeinderäte 
 

Die Belastung der nebenamtlichen Gemeinderäte ist grundsätzlich ziemlich ausgegli-
chen und rechtfertigt damit eine gleich hohe Entschädigung für alle Gemeinderäte.  
 
Diese bisherige Handhabung soll zum heutigen Zeitpunkt weitergeführt werden.  
 
Der Vergleich mit anderen aargauischen Gemeinden ähnlicher Grösse und auch mit 
den Gemeinden im Bezirk Baden zeigt, dass die aktuellen Entschädigungen der 
Gemeinderäte in Neuenhof als gut, verhältnismässig und adäquat bezeichnet werden 
darf. Aus den genannten Gründen werden dem Souverän wieder die Entschädigun-
gen für die Amtsperiode 2022/2025 im selben, unveränderten Umfang vorgeschla-
gen. Die Entschädigungen für die Gemeinderäte gelten grundsätzlich für eine ganze 
Amtsperiode. Sollte der Gemeinderat zur Ansicht gelangen, dass es aufgrund von 
Aufgabenverschiebungen zu wesentlichen Belastungsänderungen kommt (bei-
spielsweise aufgrund der neuen Führungsstrukturen der Schule ab 2022) und eine 
Anpassung der gemeinderätlichen Entschädigungen notwendig wäre, würde der 
Gemeinderat mit einem neuen Antrag an die Einwohnergemeindeversammlung ge-
langen. 
 
Der Gemeinderat hat die Finanz- und Geschäftsprüfungskommission Neuenhof früh-
zeitig in den Prozess miteinbezogen. Das Geschäft wurde durch die Kommission ge-
prüft und für in Ordnung befunden. 
 
 
Antrag 
 
 
Die Einwohnergemeindeversammlung wolle die nachfolgenden Entschädigungen für 
die Mitglieder des Gemeinderates für die Amtsperiode 2022/2025 wie folgt festlegen: 
 
Gemeindeammann (100 %) CHF 188‘870 

Vizeammann CHF 28‘280 

Gemeinderäte je CHF 24‘240 
 

 

Traktandum 6 
 
 
Kulturarbeit in Neuenhof, Kreditgenehmigung 
 
 
Ausgangslage 
 
Die Kulturkommission Neuenhof konnte 2015 nach den Rücktritten von langjährigen 
Mitgliedern nicht mehr neu besetzt werden und hat sich Folge dessen per Ende 2015 
aufgelöst. Dennoch haben in der Zwischenzeit kulturelle Anlässe stattgefunden wie 
beispielsweise das jährliche Dorffest, das Neuenhoferfest im Jahr 2017, diverse The-
aterproduktionen, schulische Anlässe sowie regionale Kulturprojekte. Damit kann 
festgestellt werden, dass Kultur grundsätzlich auch ohne Kulturkommission und Kul-
turbudget stattfinden kann. 
 
Trotz einem offensichtlich existierenden Kulturleben in Neuenhof ist es dem Gemein-
derat ein grosses Anliegen, das kulturelle Leben in Neuenhof künftig aktiv mitzuge-
stalten und dabei insbesondere die neu zur Verfügung stehende Infrastruktur (insbe-
sondere die Aula) optimal zugunsten der Bevölkerung zu nutzen. Der Gemeinderat 
betrachtet Kultur als einen zentralen Wert innerhalb der Gemeinde, mit welchem das 
gemeinschaftliche Zusammenleben gerade im multikulturellen Umfeld zum Wohle 
der gesamten Bevölkerung gefördert werden kann. Nachdem das kulturelle und ge-
sellschaftliche Leben in der Gemeinde durch die Corona-Pandemie praktisch zum 
Erliegen gekommen ist, soll nun mit gezielten Massnahmen diese wichtige Aufgabe 
der Gemeinde gefördert werden. 
 
In der laufenden Legislaturperiode 2018/2021 hat er sich deshalb mit der Analyse der 
Kulturarbeit in Neuenhof sowie der Ausarbeitung eines Kulturkonzeptes befasst. 
 
In diesem Zusammenhang hat Ressortvorsteher Bildung/Kultur, Marco Hürsch, die 
Bevölkerung am Mittwoch, 20. Juni 2018, im Namen des Gemeinderates zu einem 
„Runden Tisch“ in den Peterskeller, Neuenhof, eingeladen, um in einer offenen Run-
de interessante Aspekte der Neuenhofer Kultur zu diskutieren und die Grundlagen 
sowie Voraussetzungen für eine zukünftige Neuenhofer Kulturpolitik zu schaffen. 
 
Am besagten Anlass nahmen 25 Personen mit unterschiedlichen Funktionen und 
Hintergründen teil (Schule, Vereine, Kirche, sonstige kulturell Interessierte). Zum 
Einstieg hat Herr Patrick Nöthiger, Leiter Kultur der Stadt Baden, in einem Referat 
Sinn und Zweck eines Kulturkonzeptes erläutert. Anschliessend wurden in einem 
Workshop die Ausgangslage der Kultur in Neuenhof und mögliche Kulturbedürfnisse 
erarbeitet und dokumentiert, auf deren Basis das Thema zukünftig weiterbearbeitet 
werden kann. Zudem wurde das mögliche weitere Vorgehen mit einem groben Zeit-
plan definiert. Es haben sich diverse Personen bereit erklärt, in einer Arbeitsgruppe 
aktiv mitzuwirken.  
 
Der Gemeinderat hat am 6. August 2018 hierfür eine 11-köpfige Arbeitsgruppe „Kul-
tur in Neuenhof“ eingesetzt, welche sich mit der Ausarbeitung eines Kulturkonzeptes 
auseinandergesetzt hat.  
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Diese bisherige Handhabung soll zum heutigen Zeitpunkt weitergeführt werden.  
 
Der Vergleich mit anderen aargauischen Gemeinden ähnlicher Grösse und auch mit 
den Gemeinden im Bezirk Baden zeigt, dass die aktuellen Entschädigungen der 
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Anpassung der gemeinderätlichen Entschädigungen notwendig wäre, würde der 
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de interessante Aspekte der Neuenhofer Kultur zu diskutieren und die Grundlagen 
sowie Voraussetzungen für eine zukünftige Neuenhofer Kulturpolitik zu schaffen. 
 
Am besagten Anlass nahmen 25 Personen mit unterschiedlichen Funktionen und 
Hintergründen teil (Schule, Vereine, Kirche, sonstige kulturell Interessierte). Zum 
Einstieg hat Herr Patrick Nöthiger, Leiter Kultur der Stadt Baden, in einem Referat 
Sinn und Zweck eines Kulturkonzeptes erläutert. Anschliessend wurden in einem 
Workshop die Ausgangslage der Kultur in Neuenhof und mögliche Kulturbedürfnisse 
erarbeitet und dokumentiert, auf deren Basis das Thema zukünftig weiterbearbeitet 
werden kann. Zudem wurde das mögliche weitere Vorgehen mit einem groben Zeit-
plan definiert. Es haben sich diverse Personen bereit erklärt, in einer Arbeitsgruppe 
aktiv mitzuwirken.  
 
Der Gemeinderat hat am 6. August 2018 hierfür eine 11-köpfige Arbeitsgruppe „Kul-
tur in Neuenhof“ eingesetzt, welche sich mit der Ausarbeitung eines Kulturkonzeptes 
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Kulturkonzept 
 
Die Arbeitsgruppe hat in verschiedenen Sitzungen ein Kulturkonzept erarbeitet. Das 
nun vorliegende Kulturkonzept Neuenhof beinhaltet folgende Schwerpunkte: 
 
• Das Konzept umschreibt einen gemeinsamen Begriff, was unter Kultur verstan-

den wird. 
• In der Vision wird ein vielfältiges, aktives Kulturleben in Neuenhof umschrie-

ben, das auf dessen multikultureller Bevölkerung basieren und Kulturschaffen-
de und Vereine mit kulturellem Zweck verbinden soll. 

• Dabei soll ein eigenständiges Kulturleben basierend auf dem bestehenden Po-
tential verfolgt werden, wobei ein Schwergewicht auf die Schnittstelle Schule 
und Kultur gelegt werden soll. 

• In 6 Leitsätzen wird umschrieben, wie das Konzept umgesetzt werden soll und 
welche konkreten Ziele dabei verfolgt werden sollen. 

• Demnach soll neben einer Kulturkommission auch eine Fachstelle Kultur ge-
schaffen werden, mit welcher die notwendigen personellen Ressourcen zur 
Umsetzung des Konzeptes bereitgestellt werden sollen. 

 
Das Kulturkonzept bildet integrierender Bestandteil dieser Vorlage an die Einwoh-
nergemeindeversammlung. Der heute zu fassende Beschluss beinhaltet jedoch nicht 
das Kulturkonzept. Damit soll erreicht werden, dass der Gemeinderat auf Antrag der 
Kulturkommission Änderungen des Konzeptes ohne Einwohnergemeindeversamm-
lungsbeschluss vornehmen kann. Dies erhöht die inhaltliche Flexibilität der zukünfti-
gen Ausrichtung der Neuenhofer Kulturpolitik. 
 
Mit dieser Vorlage sollen die für die Umsetzung des vorliegenden Konzeptes not-
wendigen finanziellen Mittel nachhaltig bereitgestellt werden, so dass die damit an-
gestrebten Ziele der Kulturpolitik auch nachhaltig erreicht werden können. 
 
Vernehmlassung 
 
Die Arbeitsgruppe hat Ende März 2019 einen ersten Entwurf des Kulturkonzeptes 
dem Gemeinderat zur Kenntnis gebracht. Dieser hat mit Beschluss vom 1. April 2019 
der grundsätzlichen Ausrichtung des Konzeptes zugestimmt und das Konzept mit 
einigen wenigen Änderungsempfehlungen zur Vernehmlassung freigegeben. 
 
Nach der anschliessenden leichten Überarbeitung des Konzeptes hat die Arbeits-
gruppe am 29. Januar 2020 den Entwurf des Kulturkonzeptes den Neuenhofer Kul-
turvereinen und –institutionen sowie der interessierten Öffentlichkeit zur Vernehmlas-
sung vorgelegt. Die Vernehmlassung hat eine hohe Zustimmung zum Konzept erge-
ben. Vereinzelte inhaltliche Einwände und Anträge wurden in der Arbeitsgruppe dis-
kutiert und sind teilweise in das nun vorliegende Konzept eingeflossen.  

 

Regionale Zusammenarbeit 
 
Der Arbeitsgruppe lagen die Konzepte der Stadt Baden und der Gemeinde Wettin-
gen sowie das Pflichtenheft der Gemeinde Obersiggenthal vor. Eine durchgeführte 
Umfrage bei den umliegenden Gemeinden hat ergeben, dass alle weiteren umlie-
genden Gemeinden über keine Konzepte verfügen. 
 
Die Arbeitsgruppe hat zudem Gespräche mit den Kulturverantwortlichen der Ge-
meinden Baden, Wettingen und Würenlos geführt und sich dadurch ein Bild von de-
ren Kulturarbeit gemacht. Dabei ging es auch um die Abklärung möglicher Zusam-
menarbeitsformen. Aufgrund der Gespräche kommt die Arbeitsgruppe zum Schluss, 
dass das Neuenhofer Konzept sich durch eine spezifische Ausrichtung auf die Neu-
enhofer Bedürfnisse und Voraussetzungen recht deutlich von den Konzepten der 
angesprochenen Gemeinden unterscheidet und dass deshalb in einer Anfangsphase 
(Aufbauphase) auf eine enge inhaltliche Zusammenarbeit verzichtet werden soll.  
 
Damit soll eine zielgerichtete Umsetzung und Wirkung der Kulturarbeit auf der Basis 
des vorliegenden Konzeptes für die Neuenhofer Bevölkerung sichergestellt werden. 
Eine Zusammenarbeit in einer weiteren Phase (Ausbauphase) kann sich die Arbeits-
gruppe dann zu einem späteren Zeitpunkt gut vorstellen. 
 
Personelle Ressourcen und Organisation 
 
Die Arbeitsgruppe kommt im Weiteren zum Schluss, dass für eine zielgerichtete und 
nachhaltige Umsetzung des Konzeptes die notwendigen personellen und finanziellen 
Ressourcen bereitgestellt werden müssen.  
 
Demnach würde eine vom Gemeinderat gewählte Kulturkommission mit folgenden 
Aufgaben eingesetzt: 
 
• Besetzung und Beaufsichtigung der Fachstelle Kultur 
• Festlegung der Massnahmen zur inhaltlichen Umsetzung des Kulturkonzeptes 
• Bestimmung des Kulturprogrammes 
• Beantragung des Kulturbudgets 
• Berichterstattung an den Gemeinderat 
 
Als eine wichtige Neuerung schlägt die Arbeitsgruppe die Schaffung einer professio-
nellen Fachstelle Kultur mit einem Pensum von 30 % und mit folgenden Aufgaben 
vor: 
 
• Umsetzung des Kulturkonzeptes 
• Zusammenarbeit mit Vereinen und der Schule 
• Unterstützung der Kultur- und Kunstschaffenden der Gemeinde 
• Organisation von Kulturanlässen 
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Finanzierung 
 
In den vergangenen Jahren haben sich die Ausgaben für Kulturarbeit der Gemeinde 
Neuenhof vor allem auf die Bereitstellung der Infrastruktur konzentriert.  
 
Die Auswertung einer Umfrage von Baden Regio im Jahr 2019 hat ergeben, dass 
Neuenhof mit rund CHF 2 Kulturausgaben pro Einwohner das Schlusslicht in der Re-
gion bildet. Gemeinden wie Obersiggenthal (17), Mellingen (22), Ennetbaden (33) 
oder Wettingen (37) liegen im Mittelfeld, während Baden mit CHF 91 an der Spitze 
liegt. 
 
Der Gemeinderat schlägt zur Umsetzung des Kulturkonzeptes das folgende zusätz-
liche jährliche Budget für die Kulturarbeit in Neuenhof für die nächsten vier Jahre 
(Legislaturperiode 2022 bis 2025) vor: 
 
Fachstelle Kultur (30 % Stelle) CHF 40‘000 
Kulturveranstaltungen CHF 30‘000 
Kulturförderung (vereine /-projekte) CHF 30‘000 
Total CHF 100‘000 
 
 
Die detaillierte zukünftige Verwendung der Mittel liegt in der Kompetenz des Ge-
meinderates auf Antrag der Kulturkommission und wird im Rahmen des ordentlichen 
Gemeindebudgets durch die Einwohnergemeindeversammlung genehmigt. 
 
Mit der Erhöhung des Kulturbudgets um CHF 100‘000 würden sich die Kulturausga-
ben pro Einwohner von CHF 2 um CHF 11 auf CHF 13 erhöhen. Damit hätte Neuen-
hof im Vergleich zu den Nachbarsgemeinden zum hinteren Mittelfeld aufgeschlossen. 
 
Wirkungsbericht 
 
Damit die Wirkung der erwarteten positiven Effekte auf die Kulturpolitik und Kulturar-
beit überprüft werden kann, soll nach vier Jahren ein Wirkungsbericht durch eine un-
abhängige Fachperson erstellt werden. Mit dieser externen Evaluation soll auch die 
weitere zukünftige Ausrichtung der Kulturpolitik überprüft und allenfalls gesteuert 
werden können. 
 
Gesetzliches 
 
Gemäss § 20 des Gemeindegesetzes des Kantons Aargau bedürfen die Beschluss-
fassung über Verpflichtungskredite und neue, jährlich wiederkehrende Ausgaben der 
Zustimmung der Einwohnergemeindeversammlung. 
 

 

Antrag 
 
 
Die Einwohnergemeindeversammlung wolle für die nächsten vier Jahre (Legislatur-
periode 2022 bis 2025) ein jährlich wiederkehrendes, zusätzliches Budget für Kultur 
im Umfang von CHF 100‘000 genehmigen. 
 
 
 

Der Gemeinderat verzichtet aus Kostengründen auf den Druck der Unterlagen zu diesem Traktandum. 
Selbstverständlich können die Unterlagen bei der Gemeindekanzlei Neuenhof schriftlich, per E-Mail 
(gemeindekanzlei@neuenhof.ch), telefonisch (Tel. 056 416 21 70) bestellt oder von der Webseite 
(www.neuenhof.ch) heruntergeladen werden. 
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abhängige Fachperson erstellt werden. Mit dieser externen Evaluation soll auch die 
weitere zukünftige Ausrichtung der Kulturpolitik überprüft und allenfalls gesteuert 
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Gesetzliches 
 
Gemäss § 20 des Gemeindegesetzes des Kantons Aargau bedürfen die Beschluss-
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Antrag 
 
 
Die Einwohnergemeindeversammlung wolle für die nächsten vier Jahre (Legislatur-
periode 2022 bis 2025) ein jährlich wiederkehrendes, zusätzliches Budget für Kultur 
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Der Gemeinderat verzichtet aus Kostengründen auf den Druck der Unterlagen zu diesem Traktandum. 
Selbstverständlich können die Unterlagen bei der Gemeindekanzlei Neuenhof schriftlich, per E-Mail 
(gemeindekanzlei@neuenhof.ch), telefonisch (Tel. 056 416 21 70) bestellt oder von der Webseite 
(www.neuenhof.ch) heruntergeladen werden. 
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Traktandum 7 
 
 
Sportplätze, Sanierung Beleuchtung „Stausee“ und weitere Massnahmen, Kre-
ditgenehmigung 
 
 
Ausgangslage 
 
An den Sportplätzen „Stausee“ (Fussball- und Trainingsplatz des FC Neuenhof) und 
am Sportplatz auf der Autobahnüberdeckung A1 (Sportplatz A1) stehen diverse Sa-
nierungen an. Im vorliegenden Traktandenbericht werden die erforderlichen mittelfris-
tigen baulichen Massnahmen an den beiden Sportplätzen beantragt. Es betrifft fol-
gende Massnahmen:  
 
a) Ersatz Beleuchtung Sportplatz Stausee 
b) Ersatz Kunstrasen Sportplatz A1 
c) WC Anlagen Sportplatz A1 
d) Veloabstellplätze 
 
 
a) Sanierung Beleuchtung Sportplatz „Stausee“ 
 
Die bestehenden Schleuderbetonmasten des Hauptplatzes am Sportplatz „Stausee“ 
sind in einem kritischen Zustand. Sie erfüllen die Anforderungen an die Sicherheit 
nicht mehr. Weiter sind die elektrischen Installationen sowie die Leuchten um das 
Hauptfeld in einem schlechten Zustand. Um einen Weiterbetrieb des Fussballplatzes 
zu gewährleisten, ist die Anlage zu ersetzen.  
 
Zustand der Masten 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Das Projekt erfüllt die Anforderungen der Sportplatzbeleuchtung des Fussballver-
bandes bezüglich Abständen und Ausleuchtung bis und mit 2. Liga. Die Anforderun-
gen an die Beleuchtung wurden mit dem FC Neuenhof, unter Berücksichtigung der 
mittelfristigen sportlichen Zielsetzungen, abgesprochen. 
 
Das Projekt beinhaltet folgende Bestandteile:  
 
- Ersatz der bestehenden sechs, 16 Meter hohen Schleuderbetonmasten durch 

vier neue, 18 Meter hohe Stahlmasten; 
- Ersatz der Halogenmetalldampfleuchten durch LED-Scheinwerfer; 
- Neue Zuleitungsverkabelung; 
- Aufheben bestehende Kabelverteilkabine. 
 
Die Elektrizität Wasser Neuenhof (ewn) führt gleichzeitig auf deren Kosten einzelne 
Anpassungen am Kabeltrassee aus.  
 
Die Masten sowie die Gesamtanlage (Installationen, Verkabelungen, Absicherungen, 
etc.) der Beleuchtung rund um den Trainingsplatz sind in einem guten Zustand. Am 
Trainingsplatz sind daher keine Massnahmen vorgesehen.  
 
Kostenvoranschlag (Genauigkeit +/- 15 %, Kostenstand März 2021) 
 
Die Kosten basieren auf dem Kostenvoranschlag des Ingenieurbüros Scheidegger 
und Partner AG, Baden, vom 16. April 2021 (Beträge gerundet).  
 
Beschrieb 
Baumeisterarbeiten CHF 97‘100 
Lieferung/Montage Kandelaber, Verkabelungen CHF 116‘900 
Honorare, Profilierung, Vermessung CHF 31‘700 
Diverse Entschädigungen und Gebühren CHF 8‘500 
Diverses/Unvorhergesehenes ~ 15 %  CHF  37‘200 
MwSt. 7.7 % (exkl. Anteil auf Entschädigungen und Gebühren) CHF  22‘300 
Total inkl. MwSt. CHF  313‘700 
 
Für den Ersatz der Sportplatzbeleuchtung ist mit einem Beitrag aus dem Swisslos-
Sportfonds Aargau von rund 15 % (~ CHF 46‘000) zu rechnen. Der Beitrag wird erst 
nach Bauausführung vergütet. Es ist daher ein Bruttokredit einzuholen. Es werden 
keine bedeutenden Veränderungen in den Unterhalts- und Betriebskosten erwartet.  
 
Termine 
 
Der Baubeginn ist für Oktober/November 2021 vorgesehen.  
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b) Ersatz Kunstrasen Sportplatz A1 
 
Die Kunstrasenplätze auf der Autobahnüberdeckung A1 wurden 2003 erstellt und 
sind mittlerweile über 17 Jahre alt. Die Lebensdauer eines solchen Platzes beträgt 
üblicherweise 10 bis 15 Jahre. Die beiden Plätze haben ihre Nutzungsdauer erreicht 
und müssen nun erneuert werden. Der Aufbau über dem Gussasphaltbelag betrug 
bei der Neuerstellung 70 mm. Zurzeit sind noch rund 20 mm bis 30 mm Aufbau vor-
handen. Die Kosten für den jährlichen Unterhalt steigen und die sichere Nutzung 
kann nicht mehr gewährleistet werden (Stolperfallen, Aufprall).  
 
Der Kunstrasenplatz wird häufig von auswertigen Gruppen benützt. Mit einem Benüt-
zungsreglement soll die Anlage zuverlässiger den Einwohnerinnen und Einwohnern 
von Neuenhof sowie den einheimischen Vereinen zur Verfügung stehen. Das Benüt-
zungsreglement soll im Herbst 2021 den Vereinen in die Vernehmlassung gegeben 
werden.  
 
Kostenvoranschlag (Genauigkeit +/- 15 %, Kostenstand März 2021) 
 
Beschrieb 
Abbruch bestehender Kunstrasenbelag CHF 18‘700 
Neuer Kunstrasen CHF 176‘700 
Diverses/Unvorhergesehenes ~ 5 %  CHF  9‘000 
MwSt. 7.7 % / Rundung CHF  15‘600 
Total inkl. MwSt. CHF  220‘000 
 
Für die Kunstrasenplätze ist mit einem Beitrag aus dem Swisslos-Sportfonds Aargau 
von rund 10 % (~ CHF 22‘000) zu rechnen. Der Beitrag wird erst nach Bauausfüh-
rung vergütet. Es ist daher ein Bruttokredit einzuholen. Es werden keine bedeuten-
den Veränderungen in den Unterhalts- und Betriebskosten erwartet. 
 
Termine 
 
Der Kunstrasenplatz Seite Bern muss im Jahr 2022 saniert werden. Mit der Sanie-
rung des Platzes Seite Zürich könnte bis ca. 2024 zugewartet werden. Mit der Aus-
führungsplanung werden die Synergien für eine gleichzeitige Sanierung beider Plätze 
nochmals evaluiert und allenfalls gleichzeitig ausgeführt. 
 
 
c) Sanierung WC Anlage Kunstrasenplatz/Sportplatz A1 
 
Der Sportplatz sowie der Spielplatz auf der Überdeckung A1 wird von einer breiten 
Bevölkerungsgruppe genutzt. Beim Sportplatz sind je eine Männer- und eine Frauen-
toilette vorhanden. Diese sind nicht für eine öffentliche Nutzung ausgebaut. Der FC 
Neuenhof besitzt heute als einziger Verein einen Schlüssel zur Benützung. Die Anla-
ge ist heute jedoch in einem unbrauchbaren Zustand. 
 
Die Nachbarn rund um den Platz beschweren sich heute über wildes urinieren auf 
deren privaten Grundstücken. Es ist ein dringender Bedarf für eine öffentliche Toilet-
te vorhanden. Eine der beiden WC-Kabinen soll für die öffentliche Nutzung umgebaut 
werden. Die zweite Kabine würde wieder instand gestellt und kann bei Anlässen ge-
öffnet werden. Weiter ist es denkbar, den nutzenden Vereinen/Gruppen einen 
Schlüssel dafür abzugeben. 

In der Vergangenheit gab es vermehrt Schäden durch Vandalismus. Daher soll die 
WC-Anlage neu per Video überwacht werden.  
 
Der Umbau soll möglichst mit Erhalt der bestehenden Infrastruktur erfolgen. Die Tür-
öffnung soll zeitgesteuert sein und sich an den Öffnungszeiten des Sportplatzes 
orientieren.  
 
Der Umbau beinhaltet folgende Massnahmen 
 
- Einbau von vandalenresistenten Apparaten; 
- Umbau bestehende Türe mit Nachtschliessung; 
- Sanierung Elektroinstallationen, Bodenablauf. 
 
Kostenvoranschlag (Genauigkeit +/- 15 %, Kostenstand März 2021) 
 
Beschrieb 
Demontage der bestehenden Sanitärapparate und Installation 
von vandalenresistenten Apparaten CHF 12‘000 

Umbau bestehende Türe CHF 5‘500 
Umbau Türe, Bodenablauf, Elektroinstallationen, diverse 
Anpassungen CHF 7‘500 

Videoüberwachung CHF 16‘000 
Diverses/Unvorhergesehenes ~ 15 %  CHF  6‘200 
MwSt. 7.7 % / Rundung CHF  3‘800 
Total inkl. MwSt. CHF  51‘000 
 
 
Die jährlichen Reinigungs-, Betriebs und Unterhaltskosten betragen rund CHF 15‘200. 
 
Termine 
 
Der Baubeginn ist für anfangs 2022 vorgesehen. 
 
 
d) Veloabstellplätze Sportplatz Stausee 
 
Die Parkplatzsituation entlang der Industrie- und der Seestrasse ist insbesondere 
unter der Woche, an den Abenden von Montag bis Donnerstag, angespannt. 
 
Der Gemeinderat strebt eine bessere und sinnvollere Bewirtschaftung der Parkplätze 
im Industriegebiet an, welche im Rahmen des zu überarbeitenden Parkierungsreg-
lements gelöst werden soll.  
 
In einem ersten Schritt sollen zur Förderung des Veloverkehrs im Bereich des Sport-
platzes neue, attraktive Veloabstellplätze geschaffen werden. Vorgesehen sind 
30 neue, ungedeckte Veloabstellplätze.  
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Kostenvoranschlag (Genauigkeit +/- 15 %, Kostenstand März 2021) 
 
Beschrieb 
Tiefbauarbeiten CHF 7‘200 
Veloständer / Signalisation CHF 6‘500 
Installationen CHF 2‘500 
Honorare / Diverses / Unvorhergesehenes / Reserve (15 %) CHF 3‘400 
MwSt. 7.7 % / Rundung CHF 1‘400 
Total inkl. MwSt. CHF 21‘000 
 
Termine 
 
Der Baubeginn ist für anfangs 2022 vorgesehen.   
 
 
Antrag 
 
 
Die Einwohnergemeindeversammlung wolle den Kredit für die Massnahmen an den 
Sportplätzen „Stausee“ und Sportplatz A1 (Kunstrasenplatz) genehmigen und dafür 
einen Bruttokredit von CHF 605‘700 (inkl. MwSt.) für folgende Teilobjekte genehmi-
gen: 
 
a) Sanierung Beleuchtung Sportplatz Stausee CHF 313‘700 
b) Ersatz Kunstrasen CHF 220‘000 
c) WC Anlage Sportplatz A1 inkl. Videoüberwachung CHF 51‘000 
d) Veloabstellplätze Sportplatz Stausee CHF 21‘000 
 

Total inkl. MwSt.  CHF 605‘700 

Traktandum 8 
 
 
Albertstrasse, Werkleitungssanierung, Genehmigung Kreditabrechnung 
 
 
Ausgangslage 
 
Die Einwohnergemeindeversammlung bewilligte am 24. Juni 2019 den Bruttokredit 
von CHF 953‘000 für die Werkleitungssanierung in der Albertstrasse. 
 
Die Kreditabrechnung ergibt folgende Zahlen (inkl. MwSt.): 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bewilligter Kredit vom 24. Juni 2019  CHF 953‘000.00 
Realisierungskosten CHF 556‘537.58 
   
Kreditunterschreitung inkl. MwSt. CHF 396‘462.42 

 
  

Die Kreditunterschreitung beträgt 41,6 %. 
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Begründungen zur Kreditabrechnung 
 
Die Kreditunterschreitung ist auf Vergabeerfolge gegenüber den veranschlagten Kos-
ten zurückzuführen. Zudem konnte im Bereich „Elektrizität“ auf einen Teil der vorge-
sehenen Tiefbauarbeiten verzichtet werden, da bestehende Rohranlagen wieder 
verwendet und in die neuen Anlagen eingebunden werden konnten. In diesem Zu-
sammenhang konnte ebenfalls auf einen Teil der Kabelarbeiten verzichtet werden. 
 
 
Die Kreditabrechnung wurde durch die Finanz- und Geschäftsprüfungskommission 
Neuenhof geprüft. 
 
 
Antrag 
 
 
Die Einwohnergemeindeversammlung wolle die vorliegende Kreditabrechnung ge-
nehmigen. 
 

Traktandum 9 
 
 
Verschiedenes 
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Antrag 
 
 
Die Einwohnergemeindeversammlung wolle die vorliegende Kreditabrechnung ge-
nehmigen. 
 

Traktandum 9 
 
 
Verschiedenes 
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Gemeinde Neuenhof P.P. 
www.neuenhof.ch 5432 Neuenhof 
 Post CH AG 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zwecks Contact Tracing (COVID-19) bitten wir Sie höflich,  
uns Ihre Telefonnummer sowie E-Mailadresse auf diesem  
Stimmrechtsausweis anzugeben und am Versammlungstag 
beim Eintritt bereits ausgefüllt abzugeben. 
 
 
Telefon:  _____________________  
 
E-Mail:  _____________________  
 
 
Diese Daten werden nach 14 Tagen  
vollumfänglich gelöscht/vernichtet. 
 
 
 

Stimmrechtsausweis 
 
zur Teilnahme an der 
 
 
Einwohnergemeindeversammlung 
vom Montag, 21. Juni 2021, 19.00 Uhr, 
Achtung Versammlungslokal: 
Dreifachturnhalle Zentrum Neuenhof 
(Eingänge werden signalisiert) 
 
 
 
 

Diese Rückseite ist als Stimmrechtsausweis abzutrennen und 
persönlich am Eingang des Versammlungslokals abzugeben. 

 

Adressetikette 
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